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Amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Merdingen

Keine Fasnet 2021 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
wir alle haben es uns anders gewünscht und lange gehoff t, dass wir in diesem 
Jahr Fasnet zumindest in kleinem Kreis feiern können. Leider hat uns das 
Corona-Virus einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht. Die 
Ausgangsbeschränkungen bleiben bis mindestens 14.02.2021 bestehen 
(Nächtliche Ausgangsperre aufgehoben - Stand 08.02.2021, 16.00 Uhr). 
Somit ist auch keine Fasnet mit Einhaltung von Hygienebestimmungen 
möglich. Es darf am Schmutzigen Dunschtig kein Rathaus-und Schul-
hausstürmen der Rekruten und auch keinen Hemdglunkeumzug geben. 
Ebenso müssen wir auf den „kleinen“ Umzug am Fasnetssonntag verzich-
ten. Da eine Verlängerung der Maßnahmen absehbar ist, ist klar, dass ein 
Hexentreiben am kommenden Dienstag nicht möglich sein wird. 
Wir müssen also dieses Jahr im kleinsten Familienkreis „Home-Fasnet“ oder 
virtuell feiern. 
Die Polizeibehörden sind angewiesen, die Einhaltung der Corona-Verordnung 
besonders die Ausgangsbeschränkungen streng zu kontrollieren. Auch tagsüber ist 
derzeit der Aufenthalt im öff entlichen Raum nur mit triftigen Gründen erlaubt. 
Wir können und dürfen nicht „weg schauen“ und müssen Umzüge jeder Art 
(auch wenn Abstände eingehalten werden) unterbinden. 

Wir appellieren an die Vernunft eines Jeden, in den kommenden 
Tagen auf Narrentreiben in unserem Dorf zu verzichten. Die Infek-
tionszahlen sinken derzeit, aber wir dürfen das Erreichte nicht 
riskieren. Alles andere könnte weitreichende Konsequenzen 
haben und einen schlechten Ruf der Merdinger Fasnet und für 
unser Dorf nach sich ziehen. 

Der Ausbruch in unserem Kindergarten hat gezeigt, dass über 
eine infi zierte Person sehr schnell weitere Personen und Fami-
lien betroff en sein können. In der Folge dieser Infektionsket-
te hat sich eine zweistellige Zahl an Personen infi ziert und ein 
Mensch ist verstorben. 

Auch wenn wir schon lange auf vieles verzichten müssen, so dürfen 
wir doch die berechtigte Hoff nung haben, dass die Einschränkungen 
in den kommenden Wochen immer weniger werden. Wenn wir jetzt gut 
durchhalten, sind wir uns sicher, dass wir Fasnet 2022 wieder wie gewohnt 
glückseelig feiern können. 

Zu Ihrer Information haben wir die aktuell bis 14.02.2021 geltenden Ausgangsbeschrän-
kungen auf Seite 3 abgedruckt. Die vollständige Corona Verordnung fi nden Sie auf 
www.baden-württemberg.de 

Ihr 

Martin Rupp 
- Bürgermeister -  
Martin Rupp 
- Bürgermeister -  
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Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Zwulcher 
Narrenzunft für das Stellen des 

Narrenbaums, das Aufhängen 
der Fähnchen und die schöne Dekoration in unserem Bürgerbüro!
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 NOTRUF
Polizeiruf  110
Polizeirevier Breisach 07667 9117-0

Feuerwehr  112
Gerätehaus  951264

DRK-Rettungsdienst /
Notfallrettung  112

Krankentransport  0761 19222

Giftnotrufzentrale Freiburg 0761 
19240

In Störungsfällen 
badenova Störungshilfe
Störungshilfe  0800 2767767

 APOTHEKENNOTDIENST
13.02. 
Europa-Apotheke 
Richard-Müller-Straße 3 C, 
79206 Breisach am Rhein 
Tel. 07667 – 94 20 55 
  
14.02. 
St. Wendelin-Apotheke 
Farbgasse 10, 79291 Merdingen 
Tel. 07668 – 58 12 
Ansonsten können Sie den Notdienst über den 
Aushang an der Apotheke erfahren

 NOTRUFNUMMERN DER      
 FACHÄRZTLICHEN
 BEREITSCHAFTSDIENSTE
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117
Allgemeiner Notfalldienst:
Universitätsklinikum Freiburg
Sir-Hans-A.-Krebs-Straße, 79106 Freiburg
Kinderärztlicher Notfalldienst:
St. Josefskrankenhaus
Sautierstraße 1, 79104 Freiburg
Augenärztlicher Notfalldienst:
Universitätsaugenklinik Freiburg
Killianstraße 5, 79106 Freiburg

Zahnärztlicher 
Notfalldienst: 0180 3 222 555-41

Tierärztlicher 
Notfalldienst 07667 9430810

Defi brillator-Standorte
Eingangsbereich Bürgerhaus, 
Langgasse 14
Eingangsbereich Halle/Schule,
Jan-Ullrich-Straße 2
Schreinerei Bärmann
Schloßmatten 7

 GEMEINDE MERDINGEN
E-Mail: Gemeinde@Merdingen.de
Internet:  www.merdingen.de
Öff nungszeiten:
Montag - Freitag  08.00 - 12.00 Uhr
Dienstag  14.00 - 18.00 Uhr

Derzeit ist eine Vorsprache im Bürgerbüro bzw. Rathaus 
nur mit vorheriger Terminvereinbarung möglich. Dies gilt 
sowohl für Termine innerhalb als auch außerhalb der regu-
lären Ö� nungszeiten.

Zentrale 9094-0
Bürgermeister
Martin Rupp  9094-20
Hauptamt
Dietmar Siebler  9094-10
Bürgerbüro
Doris Menner  9094-11
Rechnungsamt
Gordian Süßle  9094-12
Gemeindekasse
Iris Frick  9094-13
Standesamt
Annika Bärmann               9094-17
Bauamt
Otmar Wiedensohler  9094-15
Flüchtlingsintegration
Ramona Sütterle, Roman Bukowski 9958410
Sprechzeiten: 
Freitag 10.00 – 11.00 Uhr
Telefax  9094-29

Wasserversorgung Merdingen
Bereitschaftsnummer 0151 72703912

Öff nungszeiten der Bücherei: 
Mo  8:30 bis 10:30 Uhr, 
 17:00 bis 18:00 Uhr; 
Di  17:00 bis 19:00 Uhr 
(nicht in Schulferien), Tel:   0151 72703923

 WICHTIGE RUFNUMMERN
RAZ Breisgau  07634 6949385
Recyclinghof und Grünschnitt-Sammelstelle 
Ihringen:  Di., 16 - 19 Uhr;  Sa., 9 - 13 Uhr

Katharina Mathis Stift 9964080

„Seniorenbetreuung Regenbogen“
Gertrud Reichert:  07668-250 
und Ursula Petermann:  07668-1021

Amtsgericht Emmendingen 
-Grundbuchamt- 
Liebensteinstraße 2, 79312 Emmendingen 
Tel.: +49 7641/96587-600 (Zentrale)
Fax: +49 7641/96587-880,  E-Mail:
poststelle@agemmendingen.justiz.bwl.de 

Hermann-Brommer-Schule
Rektorat  07668 95297-25
Fax  07668 95297-29
Verlässliche Grundschule 07668 95297-27

Katholischer Kindergarten Merdingen 
Altbau  07668-5783 
Neubau  07668-94727 
Fax  07668-908081

Bei den Mättlezwergen e.V.
Tel.:  07668-8649922
mail: info@maettlezwerge.de

Kaminfegermeister
Uwe Klingenberg  07665 930297
Forstverwaltung
Laura Hempelmann  0162 2550711
für Gemarkung Merdingen
Florian Frisch 07664 5051683
für Gemarkung Gündlingen

Forstbezirksverwaltung Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald 0761 21875131
Fax  0761 21875169
Rechtsanwalt - Notdienst  0761 72773
Jede Nacht von 18.00 - 8.00 Uhr, samstags 
rund um die Uhr, Beratung und Vertretung 
in unaufschiebbaren Straf- und Zivilsachen

Nachbarschaftshilfe Corona / 
Einkauf-Service:
Tel: 9094-0 / Gemeinde Merdingen
Tel: 854 / DRK Waltraud Maier

 SOZIALDIENSTE
Kirchliche Sozialstation 
Kaiserstuhl-Tuniberg e.V.:
Pfl ege zu Hause, Hauswirtschaft
Essen auf Rädern in Breisach, Ihringen, Mer-
dingen und Vogtsburg, Freiburger Straße 6, 
Tel.  07667 90588-0
Fax -30
Pfl egedienstleitung: P. Gebert / R. Holzer
Dorfhelferin über 
Bürgermeisteramt Ihringen
Fr. Gündel/Fr. Ortolf  7108-14

Landwirtschaftlicher Betriebshelfer-
dienst Südbaden (St. Ulrich)
Tel.  07602 910126
Fax  07602 910190
Frau Löffl  er, Einsatzleitung
Hospizgruppe - Begleitung 
Schwerkranker und Sterbender, kostenlos, 
durch geschulte, ehrenamtliche Mitarbeiter
Kontakttelefon:(M. Neunsinger  07668 9143
Vertretung:    07667 1864
Krebsinformationsdienst:  0800 4203040
kostenfrei, täglich von 8 - 20 Uhr
krebsinformationsdienst@dkfz.de
www.krebsinformationsdienst.de
Kreuzbund-Selbsthilfegruppe 
für Suchtkranke + Angehörige Breisach
Kolpingstr. 14  07663 3946

Beratungsstelle für ältere Menschen und 
deren Angehörigen
Christiane Gehring, 
Renate Brender  07667 904899
Täglich erreichbar. 
Hausbesuche nach Vereinbarung.

Herausgeber: Bürgermeisteramt Merdingen
Anzeigenteil/Druck: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, 78333 Stockach, Meßkircher Straße 45

Telefon 07771 9317-11, Telefax 07771-9317-40, E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, Homepage: www.primo-stockach.de

WICHTIGE RUFNUMMERN
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Auszug zu Ausgangsbeschränkungen der aktuellen Corona 
Verordnung 

§ 1c Ausgangsbeschränkungen  
(1)  Der Aufenthalt außerhalb der Wohnung oder sonstigen Unterkunft ist in der Zeit 

von 5 Uhr bis 20 Uhr nur bei Vorliegen folgender triftiger Gründe gestattet:
1. Abwendung einer konkreten Gefahr für Leib, Leben und Eigentum,
2. Besuch von Veranstaltungen im Sinne des § 10, soweit diese nicht nach § 1b 

untersagt sind,
3. Versammlungen im Sinne des § 11,
4. Veranstaltungen im Sinne des § 12 Absätze 1 und 2,
5. Ausübung beruflicher und dienstlicher Tätigkeiten, einschließlich der Teilnah-

me ehrenamtlich tätiger Personen an Übungen und Einsätzen von Feuerwehr, 
Katastrophenschutz und Rettungsdienst,

6. Besuch von Einrichtungen, soweit deren Betrieb nicht im Sinne des § 1d un-
tersagt ist,

7. Teilnahme an Ansammlungen, privaten Zusammenkünften und privaten Ver-
anstaltungen im nicht-öffentlichen Raum, soweit diese nach § 9 Absatz 1 zu-
lässig sind,

8. Inanspruchnahme medizinischer, pflegerischer, therapeutischer und veteri-
närmedizinischer Leistungen sowie die Teilnahme an Blutspendeaktionen,

9. Begleitung und Betreuung von unterstützungsbedürftigen Personen und 
minderjährigen Personen, insbesondere die Wahrnehmung des Sorge- und 
Umgangsrechts im jeweiligen privaten Bereich,

10. Begleitung und Betreuung von sterbenden Personen und von Personen in 
akut lebensbedrohlichen Zuständen,

11. Handlungen zur Versorgung von Tieren sowie Maßnahmen der Tierseuchen-
prävention und zur Vermeidung von Wildschäden,

12. Besuch von Einrichtungen nach § 1f zum Zweck der Teilnahme an der Notbe-
treuung,

13. Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen, soweit nicht in § 1f etwas Abwei-
chendes geregelt ist,

14. Besuch von Veranstaltungen des Studienbetriebs im Sinne des § 13 Absatz 3,
15. Sport und Bewegung im Freien, soweit dies nach § 9 Absatz 1 zulässig ist,
16. notwendige Pflege und Erhaltung von nicht der Wohnung oder sonstigen Un-

terkunft angeschlossenen privaten Gartenanlagen, Grünflächen oder Grund-
stücken sowie Brennholzaufbereitung in Waldflächen,

17. der Besuch von Sprach- und Integrationskursen, arbeitsmarktpolitischen Maß-
nahmen oder Fortbildungsangeboten, soweit diese nach § 1b Absatz 1 Satz 2 
Nummer 8 zulässig sind,

18. Maßnahmen der Wahlwerbung für die in § 1b Absatz 2 genannten Wahlen 
und Abstimmungen, insbesondere Verteilung von Flyern oder Plakatierung 
oder Informationsstände vorbehaltlich behördlicher Erlaubnisse, und

19. sonstige vergleichbar gewichtige Gründe.
 
[...] 

§ 9 Ansammlungen, private Zusammenkünfte und private Veranstaltungen  
(1)  Ansammlungen, private Zusammenkünfte und private Veranstaltungen sind nur 

gestattet
1. mit Angehörigen des eigenen Haushalts,
2. von Angehörigen eines Haushalts und einer weiteren Person eines anderen 

Haushalts; Kinder der jeweiligen Haushalte bis einschließlich 14 Jahre zählen 
dabei nicht mit.

 
Umfasst von Satz 1 Nummer 2 ist auch die wechselseitige, unentgeltliche, nicht ge-
schäftsmäßige Beaufsichtigung von Kindern bis einschließlich 14 Jahren in festen, 
familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften, wenn sie 
Kinder aus höchstens zwei Haushalten umfasst. 

(2)  Absatz 1 gilt nicht für Ansammlungen, die der Aufrechterhaltung des Arbeits-, 
Dienst- oder Geschäftsbetriebs, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der 
sozialen Fürsorge dienen. 

Die vollständige und amtlich gültige Corona Verordnung sowie deren Begründung fin-
den Sie auf www.baden-wuerttemberg.de 
  
(Stand 08.02.2020 16:00 Uhr)  

AMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN

Fälligkeit der 1. Rate Grund- 
und Gewerbesteuer zum 
15.02.2021 
Wir erinnern an die Fälligkeit der 1. Rate 
der Grund- und Gewerbesteuer zum 
15.02.2021. 

Gewerbesteuer 
fällige Vorauszahlungen am 15.02.2021; 
sowie Steuerfestsetzungen und Nachträge 
früherer Jahre, soweit Steuerbescheide zu-
gestellt sind. 

Grundsteuer 
fällige Raten am 15.02.2021; sowie Nach-
träge aufgrund von Grundsteueränderungs-
bescheiden. 
Durch pünktliche Zahlung vermeiden Sie 
die gesetzlich vorgeschriebene Mahnge-
bühren, Säumniszuschläge und Vollstre-
ckungskosten. Bitte überweisen Sie deshalb 
rechtzeitig zum Fälligkeitstermin und geben 
Sie das vollständige Buchungszeichen an. 
Falls Sie der Gemeindekasse ein SEPA-Ba-
sislastschriftmandat erteilt haben, werden 
die fälligen Beträge von Ihrem Konto abge-
bucht. Wir bitten um Beachtung. 
Bürgermeisteramt Merdingen 

- Gemeindekasse - 
  Tel: 07668 / 90 94 - 13 
 
 

AKTUELLES

Postzustellung 
Um dem Post- und Amts-
boten die Arbeit zu erleich-
tern, bitten wir Sie darauf zu 
achten, dass an Ihrem Haus 
bzw. an Ihrer Wohnung ein 
Briefkasten angebracht ist, 
der leserlich und korrekt 

beschriftet ist, damit eine einwandfreie 
Zustellung der Briefe garantiert werden 
kann. Auch an der Klingel oder Haustü-
re fehlen oft die Namen. Im Notfall kann 
dadurch eine rasche Hilfe durch den Arzt 
oder Rettungsdienst vor allem auch in 
der Nacht verhindert werden. 
Auch die Hausnummer gehört dazu. 
Bitte bringen Sie die Hausnummer gut 
sichtbar an den Gebäuden an, an denen 
sie fehlt. Zubringerdienste, Post, Sozi-
alstation, Mobiler Dienst (Essen auf Rä-
dern) usw. suchen des immer wieder mal 
die Hausnummer. 

Gemeindeverwaltung Merdingen 
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Bürgerholz 
Die Ausgabe der Bürgerholzlose erfolgt im 
Rathaus,  Zimmer R103. 
Jeder berechtigte  Bürger erhält ein Ster 
Brennholz zum Preis von 50,-- €. 
Um Personenansammlungen zu vermeiden, 
wird in diesem Jahr das Bürgerholz über ei-
nen längeren Zeitraum ausgegeben. Beim 
Betreten des Rathauses gelten die bekann-
ten Hygieneregeln. Die Ausgabe erfolgt von 
Montag, dem 15.02.2021 bis Donnerstag 
18.02.2021 während den Dienstzeiten.  
Das Bürgerholz sitzt am Lehwinkelweg. 
Wir bitten darum, die Abfuhr baldmöglichst 
vorzunehmen und dabei die Nummern ge-
nau zu vergleichen um Verwechslungen zu 
vermeiden. Entwendetes Holz kann von der 
Gemeinde nicht ersetzt werden. 
 
 

 

Online-Vorträge der Polizei 
Das Polizeipräsidium Freiburg bietet ab so-
fort Präventionsvorträgeonline an. Auf 
diesem Weg können sich alle Interessierten 
von Zuhause aus über folgende Präventi-
onsthemen aus erster Hand informieren:

1. Sicherheit im öffentlichen Raum
Wie soll ich mich verhalten, wenn ich unter-
wegs bin und mich unsicher fühle? 
Wie kann ich anderen in einer Notsituation 
helfen? Wie können wir unsere Kinder schüt-
zen und bestärken?

2. Sicherheit im Wohnbereich
Einbrüche, Enkeltrick, Falsche Polizeibeamte 
und illegale Gewinnversprechen verunsi-
chern viele Menschen. Was passiert tatsäch-
lich und wie kann man sich selbst davor 
schützen?

3. „Sicher fit unterwegs“
Auch im Alter möchte man sicher unter-
wegs sein, um sich selbst und andere nicht 
zu gefährden. In diesem Rahmen wird das 
Augenmerk auf die Verkehrsteilnahme von 
Senioren als Pkw-Fahrer, Radfahrer, Fußgän-
ger und auch als Nutzer des öffentlichen 
Personennahverkehrs gerichtet. 
Wenn Sie als Verein, Gruppe oder öffent-
liche Einrichtung eine Onlineveranstaltung 
zu den genannten Themen durchführen 
möchten, können Sie sich gerne mit uns zur 
weiteren Absprache und Terminvereinba-
rung in Verbindung setzen. 
Kontaktaufnahme bitte per E-Mail an 
FREIBURG.PP.PRAEVENTION@polizei.bwl.de 
Wir möchten, dass Sie sicher leben! 
Polizeipräsidium Freiburg 
Referat Prävention 
 
Wichtige Information der Landespolizei 
Baden-Württemberg.  
Einstellungszahlen bleiben auch weiter-
hin auf hohem Niveau. 
Kein Tag ist wie der andere, jeder Fall ist 
neu! Die Chancen auf einen Ausbildungs-
platz bei der Polizei sind sehr gut. 
Größte Einstellungsoffensive in der Ge-

schichte der Polizei Baden-Württemberg 
läuft - sehr gute Karrierechancen für junge 
Menschen bei der Polizei Baden-Württem-
berg 
Der Umgang mit Menschen, die Anwen-
dung moderner Technik und nicht zuletzt 
die Sicherheit eines spannenden Arbeits-
platzes – all diese Merkmale sprechen für 
eine Bewerbung bei der Landespolizei.  
Eine für Februar geplante Informations-
veranstaltung beim Polizeirevier Brei-
sach entfällt aufgrund der Corona-Pan-
demie 
Die Einstellungsberater des Polizeipräsi-
diums Freiburg informieren gerne telefo-
nisch, per Mail oder in einem persönlichen 
Beratungsgespräch unter Einhaltung der 
entsprechenden Sicherheits- und Hygiene-
vorschriften über die Ausbildung für den 
mittleren Polizeivollzugsdienst und über 
das Bachelorstudium für angehende Polizei- 
bzw. Kriminalkommissare. 
Rückfragen und weitere Informationen un-
ter Telefonnummer 0761/882-1761 oder per 
E-Mail an freiburg.berufsinfo@polizei.bwl.de. 
Oliver Gleichauf 
Kriminalhauptkommissar 
-Einstellungsberatung- 

 

Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald

Anmeldetermine für die Kreis-
gymnasien dieses Jahr bereits 
ab 8. März 
Die Anmeldetermine für das Schuljahr 
2021/2022 an den acht allgemeinbildenden 
Gymnasien in der Trägerschaft des Land-
kreises Breisgau-Hochschwarzwald sind in 
diesem Jahr bereits im März. Es beginnt mit 
dem Termin zur Anmeldung von Schülerin-
nen und Schülern für den Musikzug am Al-
bert-Schweizer-Gymnasium am 8. März. Die 
Termine für die allgemeinen Anmeldungen 
sind im Einzelnen: 
Kreisgymnasium Hochschwarzwald in Titi-
see-Neustadt: 
Am 10. und 11. März, jeweils von 08:00 bis 
13:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr. 

Martin-Schongauer-Gymnasium in Breisach: 
Am 10. und 11. März, jeweils von 10:00 bis 
17:00 Uhr. 

Albert-Schweitzer-Gymnasium in Gundel-
fingen:  
Am 10. und 11. März, jeweils von 12:00 bis 
16:00 Uhr. 
Musikzug: 8. März, 12:00 bis 16:00 Uhr. 

Marie-Curie-Gymnasium in Kirchzarten: 
Am 10. und 11. März, jeweils von 08:00 bis 
12:00 und von 14:00 bis 17:00 Uhr. 

Markgräfler-Gymnasium in Müllheim: 
Am 9., 10. und 11. März, jeweils von 14:00 bis 
17:00 Uhr 

Faust-Gymnasium in Staufen: 
Am 10. und 11. März, jeweils von 13:30 bis 
17:30 Uhr.   

Kreisgymnasium Bad Krozingen: 
Am 10. März von 13:30 bis 18:00 Uhr und am 
11. März von 13:30 bis 17:00 Uhr. 

Kreisgymnasium Neuenburg: 
Am 10. und 11. März, jeweils von 14:00 bis 
18:00 Uhr.  

Bei der Anmeldung sind die Blätter 3 
(Grundschulempfehlung) und 4 (Formular 
für die Anmeldung) der Grundschule vorzu-
legen. Ebenfalls ist eine Kopie eines Identi-
tätsnachweises des Kindes (z.B. Geburtsur-
kunde, Personalausweis, Kinderreisepass) 
zur Anmeldung mitzubringen. 
Für den Fall, dass die Eltern kein gemeinsa-
mes Sorgerecht haben, muss ein geeigne-
ter Nachweis über die Sorgerechtsregelung 
vorgelegt werden. 
Auf Wunsch kann bereits vorab das Anmel-
deformular der aufnehmenden Schule auf 
der jeweiligen Homepage des Gymnasiums 
heruntergeladen und ausgefüllt zur Anmel-
dung mitgebracht werden. 
Aufgrund des zum 01. März 2020 in Kraft ge-
tretene Maserschutzgesetz muss ein Nach-
weis darüber vorgelegt werden, dass das 
Kind ausreichend gegen Masern geimpft 
oder immun ist (zum Beispiel Impfpass im 
Original oder ärztliche Bescheinigung). 
In diesem Schuljahr kann die Anmeldung 
auch auf anderem Wege (z.B. E-Mail, Telefon 
oder Post) erfolgen. Zum genaueren Ablauf 
werden die Schulen noch zu gegebener Zeit 
informieren.  
 
 

Deutsche 
Rentenversicherung
Viele Chancen nach der Ausbildung:
Kluge Köpfe für die Rente 
gesucht
(DRV BW) Jedes Jahr werden bei der Deut-
schen Rentenversicherung (DRV) Ba-
den-Württemberg rund 100 Nachwuchs-
kräfte neu eingestellt. Nach der Ausbildung 
werden sie bei entsprechender Leistung un-
befristet als Beamte oder Tarifangestellte in 
den öffentlichen Dienst übernommen.  
Für den Ausbildungsbeginn September 
2021 sind in drei Ausbildungsberufen noch 
Plätze frei, teilt die DRV Baden-Württemberg 
jetzt mit. Für die beiden Studiengänge im 
gehobenen Dienst zum Bachelor of Laws 
(Rentenversicherung) und zum Bachelor of 
Science (Wirtschaftsinformatik) sowie für 
die Ausbildung zum Sozialversicherungs-
fachangestellten sucht die DRV noch Inte-
ressenten. Nach der Prüfung können die 
Nachwuchskräfte nicht nur an den Haupt-
standorten in Karlsruhe und Stuttgart arbei-
ten, sondern auch in den Regionalzentren 
und Außenstellen der DRV im ganzen Land: 
von Schwäbisch Hall bis Freiburg, von Ra-
vensburg bis Mannheim. 
»Wir bieten flexible, familienfreundliche Ar-
beitszeiten sowie gute Aufstiegschancen«, 
sagt Andreas Schwarz, Geschäftsführer der 
DRV Baden-Württemberg. »Als modernes 
Dienstleistungsunternehmen nutzen wir 
die Chancen der Digitalisierung und können 
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dadurch auch zukünftig fundiert ausbilden. 
Unsere Arbeitsvorgänge sind weitestge-
hend digitalisiert, so dass viele unserer Be-
schäftigten vom in Corona-Zeiten beson-
ders wichtigen Homeoffice profitieren.« 
Wer mehr über die Ausbildung bei der DRV 
wissen oder sich um einen Ausbildungs- 
oder Studienplatz bewerben möchte, findet 
weitere Informationen auf www.kluge-koe-
pfe-fuer-die-rente.de. Auf Facebook und In-
stagram berichten die Nachwuchskräfte un-
ter »Kluge Köpfe für die Rente« regelmäßig 
über ihre Ausbildung und ihre Erfahrungen 
als Studierende im Dualen Studium.

 

MERDINGER 
ABFALLKALENDER

Die nächsten Termine: 
Freitag, 12.02.2021 
Biotonne 
  
Mittwoch, 17.02.2021 
Papiertonne 
 

 
Fundbüro 
gefunden: 
- Lederarmbad mit Motiv Skorpion 
 
 

HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH

Herzlichen Glückwunsch zum 
Geburtstag  
11.02. 
Otto Friedrich Bärmann, Langgasse 2 
85. Geburtstag 
  
16.02. 
Hermann Emil Frey, Sellingerstraße 8 A
70. Geburtstag 
 
 

KIRCHLICHE 
NACHRICHTEN

Kath. Kirchengemeinde 
St. Remigius Merdingen

Kontakt: Pfarrbüro Merdingen, 
Telefon 07668/241, 
pfarrbuero.merdingen@
se-breisach-merdingen.de 

Öffnungszeit: 
Bis auf weiteres gelten folgende 
Öffnungszeiten im Pfarrbüro Merdingen 
Dienstag und Freitag   
 von 10.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag  von 16.00 – 18.00 Uhr 

Homepage:  
www.se-breisach-merdingen.de 
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rWechsel in der Pflegedienstleitung  
der Sozialstation Breisach 
Frau Regina Holzer ist nun schon seit 30 Jahren, davon fast 16 
Jahre als Teamleiterin und über 14 Jahre als stellvertretende 
Pflegedienstleiterin tätig. Dazu fungierte sie auch noch als 
Qualitätsmanagement-Beauftragte. Wegen des Erreichens die 
Altersgrenze hat sich Frau Holzer dazu entschieden, bis zum 
Ende ihrer verbleibenden Dienstzeit ihre Tätigkeiten in der So-
zialstation auf 20% zu reduzieren und die Leitungsaufgaben 
bereits jetzt an ihre Nachfolger zu übergeben. 

Ab dem 1. Februar 2021 übernimmt Frau Inna Wagner die 
Aufgaben als Teamleiterin und Conny Friese die Aufgaben als 
stellvertretende Pflegedienstleitung. Herr Ernst Habermann 
übernimmt die Aufgaben des Qualitätsmanagement-Beauf-
tragten. 

In einer kleinen, den Pandemieregeln entsprechenden Feier 
am 1. Februar übergab Frau Holzer symbolisch die Staffelstäbe 
an ihre Nachfolger*innen. Der Geschäftsführer Marin Ruprecht 
würdigte ihre jahrelangen Tätigkeiten. Stets sorgte sie für ein 
gutes Arbeitsklima unter den Mitarbeiter*innenn der Sozial-
station. Mit ihrer Einsatzplanung und der qualitativ hohe Pfle-
ge trug sie zu einer überdurchschnittlichen Kundenzufrieden 
bei (Note 1,0 in den MDK-Prüfungen). Die Pflegedienstleiterin 
Petra Gebert dankte Ihr im Namen des gesamten Leitungs-
teams für die jahrelange gute Zusammenarbeit und schenkte 
ihr eine Paw-Paw (Indianerbanane). Im Namen aller Mitarbei-
ter*innen dankte Frau Conny Friese für die Unterstützung und 
ihr Zutun für das gute Arbeitsklima. 

Da die Mitarbeiter*innen der Sozialstation nicht an der Feier 
anwesend sein durften, konnten sie in einem eigens dafür 
angebotenen Zoom-Meeting von zuhause aus an der Feier 
teilnehmen. 

Samstag, 13. Februar 2021  
18.00   Breisach Münster, Eucharistiefeier 
am Vorabend (W. Bauer), besonderer Segen 
für alle Menschen, die jemanden lieben 
18.30   Merdingen 
Eucharistiefeier am Vorabend (A. Eisler) 
  
Sonntag, 14. Februar 2021  
09.00   Gündlingen
 Eucharistiefeier (W. Bauer), besonderer Segen 
für alle Menschen, die jemanden lieben 
09.00   Oberrimsingen Eucharistiefeier (J. 
Brauchle) 

10.30   Breisach 
Münster, Eucharistiefeier (W. Bauer), beson-
derer Segen für alle Menschen, die jemanden 
lieben 
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10.30   Niederrims.
Eucharistiefeier (J. Brauchle) 
10.30   Wasenweiler 
Eucharistiefeier (G. Eisele) 
  
Montag, 15. Februar 2021  
09.00   Breisach 
Josefskirche, Eucharistiefeier (W. Bauer) 
  
Mittwoch, 17. Februar 2021  
18.00   Breisach 
Münster, Eucharistiefeier mit Austeilung des 
Aschenkreuzes (W. Bauer) 
19.00   Merdingen 
Eucharistiefeier mit Austeilung des Aschen-
kreuzes (A. Lehmann) 
19.00   Niederrims. 
Eucharistiefeier mit Austeilung des Aschen-
kreuzes (J. Brauchle) 
19.00   Oberrimsingen 
Eucharistiefeier mit Austeilung des Aschen-
kreuzes (G. Eisele) 
  
Donnerstag, 18. Februar 2021  
19.00   Gündlingen 
Eucharistiefeier mit Austeilung der Asche 
(W. Bauer) 
19.00   Wasenweiler 
Eucharistiefeier mit Austeilung der Asche (J. 
Brauchle) 
  
  
Mitteilungen   
Allgemeine Informationen  
Wir bitten Sie, während des gesamten Got-
tesdienstes eine FFP2- oder medizinische 
Maske zu tragen. Bitte beachten Sie die Ab-
standsregeln beim Betreten und Verlassen 
der Kirche und auch im Freien. 
Unsere Pfarrbüros sind in dringenden An-
gelegenheiten persönlich oder nach vor-
heriger Absprache für Sie da. Tragen Sie bei 
Ihrem Besuch eine FFP2- oder medizinische 
Maske. Ihre Anliegen sind uns weiterhin 
wichtig und werden bearbeitet.   
  
Pfarrbüro Merdingen 
Am Freitag, 12. Februar bleibt das Pfarrbüro 
Merdingen geschlossen. Wir bitten um Be-
achtung 
  
Kinderzeitung 
Liebe Eltern, 
kennen Sie schon die Kinderzeitung der Erz-
diözese Freiburg? Die Kinderzeitung bringt 
die Evangelientexte der Sonntage und ein-
zelner Feiertage in einer angemessenen 
Sprache für Kinder näher und erläutert die-
se. Weiterhin gibt es oft kreative Ideen oder 
Wissenswertes zum Nachdenken und Rät-
seln. Die Zeitung ist für Kinder im Alter von 
5 bis 11 Jahren. 
Als Angebot wird die Kinderzeitung in der 
Fastenzeit jeweils wöchentlich in der Kirche 
ausliegen, Beginn ist am Aschermittwoch. 
Holen Sie sich jede Woche das aktuelle Ex-
emplar, um die Fastenzeit sowie die Kar- und 
Ostertage mit ihren Kindern - auch in dieser 
besonderen Zeit – aktiv gestalten zu kön-
nen. 

Es grüßt das 
Familiengottesdienstteam Merdingen   

Evang. Kirchengemeinde 
Ihringen
Heute, wenn ihr seine Stimme hört, 
so verstockt eure Herzen nicht. 
(Hebräer 3,15) 
  
Pfarrbüro: 
Tel. 07668 / 221 
(dienstags – freitags von 8.30 h – 12.00 h) 
Mail: ihringen@kbz.ekiba.de 
Homepage: www.kirche-ihringen.de 
  
Kasualvertretung: 
Pfr. i.R. Gerhard Jost, Heitersheim, 
Tel. 07634 / 69 43 233 
  
Sonntag, 14.02. 
9.45 h – Gottesdienst – Prädikantin Fr. Doris 
Thiel  
  
Der Gottesdienstbesuch ist ohne Voran-
meldung möglich. Eine Dokumentation der 
Kontaktadressen aller Besucher erfolgt am 
Eingang. 
Bitte tragen Sie in der Kirche medizinische 
Masken (KN95/N95, FFP2 oder OP-Masken) 
und beachten Sie die geltenden Sicherheits- 
und Hygienevorschriften. 
Wahren Sie bitte mindestens 2 m Abstand 
zu anderen Personen. 
  
Die Kirche ist tagsüber geöffnet. Wenn Sie 
Stille suchen oder in unserer Kirche beten 
wollen, sind Sie herzlich willkommen. 
  
Trauerfeiern und Beisetzungen finden 
unter freiem Himmel auf dem Friedhof statt. 
Es gilt eine Obergrenze von maximal 100 
Teilnehmenden. Bitte sorgen Sie selbstver-
antwortlich für die Einhaltung des Sicher-
heitsabstandes von 1,5 m und tragen Sie zu 
jeder Zeit einen Mund-Nasen-Schutz. 
  
Bitte beachten Sie bzgl. der Gottesdienste 
auch Informationen auf unserer Homepage 
www.kirche-ihringen.de 
  
Herzliche Segensgrüße 
Vera Jakob, Sekretariat 
  
 

SCHUL-
NACHRICHTEN

Hermann-Brommer-Schule  
Frage der Woche  
–  Fasnets-Spezial im Schulblog 
Die Schulgemeinschaft der Hermann-Brom-
mer-Schule bedauert es sehr, dass ein Feiern 
der Zwulcher-Fasnet nicht möglich ist. Die 
alljährliche Befreiung der Schüler*innen 
durch die Rekruten ist ohne Zweifel eines 
der größten Highlights im Schuljahr. Wir 
hoffen sehr, dass wir dies im nächsten Jahr 
wieder gemeinsam hier in der Schule feiern 
können. 

Ganz ohne die Fasnet kommen wir aber 
auch in diesem Jahr nicht aus! Daher haben 
wir den Kinder in dieser Woche in unserem 
Schulblog die Fragen gestellt „Wie hättest 
du dieses Jahr gerne die Fasnet gefeiert?“ und 
„Was weißt du über die Zwulcher?“  
Die einfallsreichen und kreativen Beiträge 

unserer Grundschulkin-
der sind auf der Seite 
www.schulblog-merdin-
gen.com/frage-der-wo-
che zu sehen. 

Viel Spaß dabei!

 

Lernen Sie die Julius- 
Leber-Gemeinschaftsschule 
kennen!
•	 Lernen auf drei Niveaustufen
•	 Realschulabschluss, Hauptschulabschluss, 

Übergang auf ein Gymnasium
•	 Aussagekräftige Lernentwicklungsberichte
•	 Zusätzliches pädagogisches Fachpersonal
•	 Kostenlose Ganztagesschule Di-Do
•	 Klassenlehrer*innen-Prinzip
•	 Lerncoaching
 
Unter Einhaltung der Hygienevorschriften 
bieten wir Ihnen individuelle Beratungen 
und Schulführungen an. Vereinbaren Sie 
gerne einen Termin über unser Sekretariat. 
Tel. 07667 / 90 66 90 

Anmeldetermine 2021: 
Montag, 08.03.2021, von 10-18 Uhr
Donnerstag, 11.03.2021, von 10-18 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung 

Kontakt: 
Julius-Leber-Schule Breisach 
Breisgaustraße 4 
79206 Breisach am Rhein 
Tel.: +49 (0) 7667 / 90 66 90 
E-Mail: poststelle@04145750.schule.bwl.de 

VEREINS-
MITTEILUNGEN

Rekrüdde‘01  
Liebe Bürger hier im Ort, 
mir melde uns nochmal zu Wort. 
Auf Grund der nervige Pandemie, kann dies 
Johr kei Fasnet si. 
Mir 01er wäre dra un ohni gloge, so gern 
wäre mir mit eich durch de Fasnet zoge. 
Fir uns isch des traurig un wiklich nit scheen, 
doch mir wäre jo keini Zwulcher wenn ma 
de Kopf hänge lehn. 
Drum freie mir uns jetzt scho uf s nächscht 
Johr, well dann dringe mir bis ans Rathüs vor. 
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Mir alli hätte wirklich gern Fasnet mache 
welle, doch d Gsundheit stoht halt an erster 
Stelle! 
E großes dankschen muss au ans Rothüs go, 
denn die sin immer für uns do. 

Drum bliebe gsund, nit unterkriege lo, 
bis nächst Johr eiri 01er, Narri Narro. 
 
 
Musikverein  
Merdingen Merdingen e.V.

Musikverein

Inhalt ( 1064 ) 
Ein bisschen Fasnet für daheim 
Ein jeder Zwulcher weint allein zu Haus, 
denn unsere Fasnet fällt dieses Jahr leider 
aus. Damit ihr nicht so traurig seid, haben 
wir vom MVM eine kleine Überraschung für 
euch bereit. Tippt den Link hier ganz schnell 
ein - www.musikverein-merdingen.de - 
und ihr habt ein bisschen Fasnet bei euch 
daheim! 

Viel Spaß 
Euer Musikverein Merdingen 
   
 
Zwulcher Narrenzunft 
Merdingen e. V.

Fasnet 2021 
Lebi Zwulcher, Narrä, Müsiker, Rekrütä un au 
Kinder
Eigentlich wär jetz Fasnet, well s´ísch jo Win-
ter. 
Hex, Clown und Zwulcher stehn eigentlich 
parat
Doch dies Johr isch´s eifach malat. 
Denn Corona, we ihr alli wissä
Het uns unseri Fasnet über de Hüffä 
gschmissä. 
Narrebaumstelle, Seniorenmittag, Umzug, 
Zunftoubend un Suppä assä
Alles kenne mir dies Johr vugessä. 
Kei Fasnet uff de Strouß in unserm alte Nar-
redorf, kurz un knapp
Ä klei Tränli lauft uns d´Wange nab. 
Doch Abstand haltä isch ganz wichtig
Mundschutz und Hygiene au sehr richtig. 
Zämme fiiere kenne mir halt nid
We sunscht als in de Fasnetszit. 
Mir fiiere dies Johr d´Fasnet eifach fir uns, 
mir den nid scherze 
Well bi de Zwulcher isch sie jo ganz tief 
vuankert im Herze. 
D`Narresuppe kenne mir selber machä 
Au Fasnetskechli bachä. 
De Vadder döt in de Kuchi ä Fassgschwätz 
bringä 
D´Möder de Tusch dezö singä. 
D´Fahne hänge m´r trotzdem ans Hüs 
Well es sieht halt eifach göd üs. 
Ihr, lebi Kinder, mole Hex und Clown uff ä 
Zettel druff 
Un hänge sie ans Fenschder uff. 
 
D´Müsiker kenne üssem Fenschder de 
Narremarsch spielä 
Un am Zischdig Zoube kenne m´r alli uffem 

Balkon zämme hielä. 
D´Narrezunft winscht trotz dere komische 
Zit 
ä scheini Fasnet an alli Lit. 
Bliebä vor allem gsund 
No gouhts nächschd Jor an de Fasnet 
wieder rund. 
(Text: Oliver Marx) 
 
Narri - Narro
Zwulchi - Zwulchi 
 
 

AUS UNSERER
NACHBARSCHAFT

Bei der Gemeinde Bötzin-
gen ist zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt die unbe-
fristete Vollzeitstelle als 

IT-Systemadministrator 
(m/w/d) 

zu besetzen. 

Die detaillierte Stellenbeschreibung fin-
den Sie auf der Homepage der Gemein-
de Bötzingen unter www.boetzingen.de, 
Rubrik Aktuelles / Ausschreibungen. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräf-
tige Bewerbung bis spätestens 05. März 
2021 an die Gemeinde Bötzingen, 
Hauptstr. 11, 79268 Bötzingen oder an 
gervas.dufner@boetzingen.de. 

Bei Fragen steht Ihnen Frau Lommen, 
unter Tel.: 07663 / 9310-25, oder Herr 
Dufner, unter 07663 / 9310-15, gerne zur 
Verfügung. 

 
 

 
Neues Jahres- 
programm 2021 
Mit unserem neuen viel-
versprechenden Jahrespro-
gramm leisten auch wir einen 
wichtigen Beitrag zur Förde-

rung und Erhaltung der heimischen Natur. 
Nach dem Motto „Nur was man kennt, sieht 
man auch!“ möchten wir unsere Gäste mit 
Aktivitäten und Wissensvermittlung berei-
chern und zum Naturschutz anregen. 

Gerne können Sie schon mal einen Blick 
in das vielfältige Programm werfen, wel-
ches auf unserer Webseite www.naturzen-
trum-kaiserstuhl.de zum Lesen und Herun-
terladen bereitsteht. 

Das Drucken des bekannten bunten Flyers 
werden wir aus Umweltschutzgründen et-

was verschieben. Wir bitten um Ihr Verständ-
nis. 

Wir sind optimistisch und haben den Start 
unserer Exkursionen auf den 10. April ge-
plant. Aktuelle Veränderungen erfahren Sie 
in den Gemeindenachrichten und auf unse-
rer Webseite.  

 „Vögel füttern“ - Kann, soll und darf ich? 
Naturschutzverbände empfehlen die Vo-
gelfütterung als einmalige Möglichkeit für 
Naturerlebnis und Umweltbildung. Gleich-
zeitig sollte jedoch die Vogelfütterung nicht 
mit effektivem Schutz bedrohter Vogelar-
ten verwechselt werden. Wer die Vogelwelt 
dauerhaft schützen möchte, kann vor allem 
seinen Garten naturnah gestalten und Nist-
möglichkeiten bieten. 

Heimische Sträucher anpflanzen, Nistkäs-
ten aufhängen und eine Wildblumenwiese 
anlegen – damit hilft man den Vögeln am 
meisten. 

Richtig füttern – so geht´s: 
Grundsätzlich ist eine Vogelfütterung das 
ganze Jahr möglich, aber vor allem im Win-
ter von November bis Ende Februar empfeh-
lenswert. 

Wählen Sie Futterspender, bei denen die Tie-
re nicht im Futter herumlaufen und ihn mit 
Kot verschmutzen können. 

Am besten verwenden Sie Futtersilos, da 
hier das Futter nicht verdirbt. 

Herkömmliche Futterhäuschen sollten re-
gelmäßig mit heißem Wasser gereinigt 
werden. Legen Sie täglich nur wenig Futter 
nach. 

Platzieren Sie Futterspender an einer über-
sichtlichen Stelle, sodass sich keine Katzen 
anschleichen und Sie gleichzeitig gut beob-
achten können. Bäume oder Büsche in der 
Nähe bieten Deckung. 

Welches Futter eignet sich am besten? 
Als Basisfutter, das im Zweifel von fast allen 
Arten gefressen wird, eignen sich Sonnen-
blumenkerne. Freiland-Futtermischungen 
enthalten zusätzlich andere Samen unter-
schiedlicher Größe. Für Weichfutterfresser 
kann man zusätzlich Rosinen, Obst, Hafer-
flocken und Kleie anbieten. 

Ausführliche Informationen mit weiteren 
Praxistipps rund um das Thema Vogelfütte-
rung finden Sie hier: 
www.NABU.de/winterfuetterung 

Kontakt + Information:
Naturzentrum Kaiserstuhl 
im Schwarzwaldverein e.V.
Birgit Sütterlin & Reinhold Treiber
Bachenstr. 42, 79241 Ihringen
Tel: 07668 7108 80 (Mo + Do 10-12 Uhr) 
Email: info@naturzentrum-kaiserstuhl.de
www.naturzentrum-kaiserstuhl.de 
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INTERESSANTES UND
WISSENSWERTES

Städtebauförderung weiterhin 
auf Rekordniveau:  
265 Millionen Euro für 361 
städtebauliche Maßnahmen 
Ministerin Hoffmeister-Kraut: „Städteb-
auförderung erweist sich als Stabilisator 
und Motor in schwierigen Zeiten: zur 
Schaffung von Wohnraum, Stärkung von 
Zentren und Belebung von Quartieren“ 
Mit Finanzhilfen auf Rekordniveau in Höhe 
von 265 Millionen Euro fördert das Ministeri-
um für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 
auch in diesem Jahr städte-bauliche Erneu-
erungsmaßnahmen. Davon kommen rund 
90,7 Millionen Euro vom Bund. Gefördert 
werden im Städtebauförderprogramm 2021 
insgesamt 361 städtebauliche Erneuerungs-
maßnahmen: 49 neue und 289 laufende 
Maßnahmen, für die die Mittel aufgestockt 
werden, sowie 23 Einzelvorhaben, die im 
Rah-men des Bund-Länder-Investitions-
pakts „Sportstätten“ gefördert werden. 
„Die Städtebauförderung erweist sich in 
diesen schwierigen Zeiten als Stabilisator 
und Motor. Mit der Bewilligung dieser Mit-
tel geben wir den Städten und Ge-meinden 
Planungssicherheit für ihre städtebaulichen 
Vorhaben. Sie setzen die Finanzhilfen ein, 
um Wohnraum zu schaffen, ihre Zentren zu 
stärken sowie Quartiere lebendig zu ma-
chen und zu erhalten“, erklärte Wirtschafts- 
und Wohnungsbauministerin Dr. Nicole 
Hoffmeister-Kraut heute (3. Februar). „Zu-
dem werden die Sanierung und der Ausbau 
von 23 kommunalen Sportstätten gefördert, 
die einen ganz wichtigen Teil der sozialen 
Infrastruktur und des Zusammen-lebens 
insgesamt darstellen.“ Mit der Städtebauför-
derung und der Bewilligung von Finanzhil-
fen über Zeiträume von in der Regel acht bis 
zwölf Jahren seien Land und Bund für die 
Kommunen langfristige verlässliche Partner, 
betonte Hoffmeister-Kraut. „Die Förderung 
schafft Arbeitsplätze und jeder eingesetzte 
Förder-Euro löst durchschnittlich acht Euro 
an öffentlichen und privaten Folgeinvesti-
tionen aus. Davon profitiert vor allem das 
regionale Handwerk.“ 
Eine Kernaufgabe der Städtebauförderung 
liegt unverändert darin, den Bau und die 
Modernisierung von Wohnraum zu ermög-
lichen sowie den Bewohnerinnen und Be-
wohnern ein attraktives Lebens- und Woh-
numfeld zu erhalten und neu zu schaffen. 
Nach derzeitigem Stand sind alleine in den 
neu aufgenommenen Sa-nierungsgebieten 
insgesamt rund 2.500 neue Wohnungen 
und die Modernisierung von rund 1.900 
Wohnungen geplant. Zudem können in den 

Sanierungsge-bieten, in denen die Mittel 
aufgestockt werden, rund 17.200 neue Woh-
nungen entstehen und rund 9.500 Wohnun-
gen modernisiert werden. 
Weitere Schwerpunkte sind Maßnahmen 
zum Klimaschutz und zur Steigerung der Kli-
maverträglichkeit der Städte und Gemein-
den sowie die Aufwertung des öf-fentlichen 
Raums. Lebendige und vielfältige Stadt- und 
Ortskerne sind ebenfalls ein wichtiges Ziel 
der städtebaulichen Erneuerung. Verstärkt 
und beschleunigt durch die Corona-Krise 
sind Einzelhandel, Gastronomie und kul-
turelle Angebote besonders bedroht. „Hier 
müssen wir unseren Kommunen dringend 
und verlässlich helfen. Wir werden daher 
auch in der Ausschreibung des nächsten 
Pro-gramms einen besonderen Schwer-
punkt auf die Innenstädte legen, um den 
Kommunen künftig noch stärker bei der Be-
wältigung der Folgen der Corona-Pandemie 
unter die Arme zu greifen“, kündigte Hoff-
meister-Kraut an. 
Die Städtebauförderung feiert in diesem 
Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum. „Als lernendes 
Programm und mit ihrer stetigen Anpassung 
an neue Herausforderungen hat sie sich seit 
1971 als wichtiges und flexibles Instrument 
erwiesen, um unsere Städte und Gemein-
den zukunftsfähig zu erhalten - unabhängig 
davon, ob im Ballungsraum oder im Ländli-
chen Raum“, so die Ministerin. Fast 900 Kom-
munen sind dabei in Baden-Württemberg 
bislang in den Genuss von Finanzhilfen aus 
der Städtebauförderung gekommen. 
Wie wichtig es für die Kommunen gerade in 
dieser Zeit wegfallender Gewerbesteuerein-
nahmen und einer insgesamt schwierigen 
finanziellen Situation ist, zu-mindest hier 
auch mittelfristig verlässliche Planungssi-
cherheit zu haben, zeigt sich daran, dass das 
Städtebauförderprogramm 2021 erneut um 
ein Mehrfaches überzeichnet ist. Die Anträ-
ge der Kommunen spiegeln dabei die Viel-
falt der Herausforderungen wider, denen 
sich die Städte und Gemeinden mit Hilfe der 
Städ-tebauförderung stellen wollen - und 
mit den Finanzhilfen jetzt stellen können. 

Städtebauförderung als wichtiges Instru-
ment zur Wohnraumschaffung
Mit Hilfe der Städtebauförderung werden 
bestehende Wohnungen modernisiert, 
leerstehende Gebäude umgenutzt sowie 
Flächen aktiviert und so vorbereitet, dass 
dort neu gebaut werden kann. „Ziel ist es, 
bezahlbare Wohnungen für alle Alters- und 
Bevölkerungsgruppen zu schaffen, die bar-
rierefrei und energetisch auf dem aktuellen 
Stand sind. Nach dem Grundsatz Innenent-
wicklung vor Außenentwicklung liegt der 
Fokus darauf, innerörtlich nachzuverdichten 
und dabei historisch wertvolle Bausubstanz 
zu erhalten“, betonte Hoffmeister-Kraut. 
Hier bieten die ehemals militärisch genutz-
ten Flächen große und einmalige Entwick-
lungschancen. Allein auf der Konversions-
fläche Patrick-Henry-Village in Hei-delberg 
sollen Wohnungen für rund 9.000 bis 10.000 
Einwohnerinnen und Einwohner entstehen. 
Dabei wird auf ein vielfältiges Angebot für 
alle Bevölkerungs-gruppen Wert gelegt. Auf 
dem Gelände der Mangin-Kaserne in Vil-
lingen-Schwenningen sind rund 700 Woh-

nungen, im Konversionsgebiet „Hardt“ in 
Schwäbisch Gmünd 350 Wohnungen und 
im Gebiet „Jägerhofkaserne“ in Ludwigs-
burg 150 Wohnungen geplant. 
Auch die Umnutzung von Brachflächen bie-
tet die Möglichkeit, eine Vielzahl von neuen 
Wohnungen zu schaffen. Ein Beispiel ist hier 
das ehemalige Kreispflege-Areal GRN im 
Sanierungsgebiet „Westlich Hauptbahnhof“ 
in Weinheim, wo bis zu 400 Wohnungen ge-
plant sind. 
Wichtig ist es aber auch, Flächen zu reakti-
vieren um dort Gewerbe anzusiedeln. So 
soll das Areal der Zollernalb-Kaserne vom 
neu gegründeten Zweckverband Interkom-
munaler Industrie- und Gewerbepark Zoller-
nalb zu einem Industrie- und Gewerbepark 
umgebaut werden. 

Städtebauförderung unterstützt klima-
verträgliche Stadtentwicklung
Ein weiterer Schwerpunkt des Förderpro-
gramms liegt auf Maßnahmen zum Schutz 
des Klimas wie die energetische Sanierung 
von Altbauten, die Schaffung und der Erhalt 
von multifunktionalen Grün- und Freiflä-
chen sowie die Reduzierung von Lärm und 
Abgasen. In Lörrach soll auf dem Gelände 
der Lauffenmühle das erste Gewerbegebiet 
Deutschlands klimaneutral in Holzbauweise 
entstehen. In Ellwangen an der Jagst ist ge-
plant, den Landschaftsraum Jagstaue und 
-ufer neu zu gestalten und das Mobilitäts- 
und Parkangebot neu zu ordnen. 

Städtebauförderung als Innenstadt- und 
Ortskernprogramm
Die Sicherstellung von attraktiven und vi-
talen Innenstädten und Ortskernen stellt 
seit Beginn der Städtebauförderung einen 
zentralen Förderschwerpunkt dar. Gerade 
im Zeitalter des digitalen Wandels und des 
Strukturwandels im Einzelhandel ist es umso 
wichtiger, lebendige Innenstädte vor allem 
mit Hilfe der Gestaltung des öffentlichen 
Raums und eine an neue Bedarfe angepass-
te Infrastruktur zu fördern. Mit der Städteb-
auförderung werden die Kommunen dabei 
unterstützt, ihre Stadt- und Ortszentren zu 
entwickeln, zu stärken und zu revitalisieren. 
Gleichzeitig können die Fördermittel zur 
Standortaufwertung sowie zum Erhalt und 
zur Förderung der Nutzungsvielfalt einge-
setzt werden. 

Städtebauförderung eröffnet Chancen 
und ermöglicht Besonderes
Die Städtebauförderung ermöglicht im-
mer wieder auch besondere, beispielhafte 
Vorhaben. So werden in diesem Jahr unter 
anderem zwei für die Internationale Bau-
ausstellung IBA `27 ausgewählte Projekte 
unterstützt: 
In der „Östlichen Bahnstadt“ in Nürtingen 
soll ein neues, zusammenhängendes ener-
gieautarkes Stadtgebiet mit zukunftsfä-
higen Wohn-, Gewerbe- und Freiflä-chen-
konzepten, einem Mobilitätszentrum und 
sozialen Einrichtungen entstehen. Im Sa-
nierungsgebiet „Ortsmitte Ost“ in Salach 
sollen das Areal der ehemaligen Textilfabrik 
Schachenmayr und das Areal Krautländer 
zu einem sozialgerecht durchmischten und 
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identitätsstiftenden Quartier mit einem 
Mehrgenerationenhaus weiterentwickelt 
werden. 

Gemeinschaftsinitiative von Bund, 
Ländern und Kommunen
Ministerin Hoff meister-Kraut dankt dem für 
den Städtebau zuständigen Bundes-minister 
Horst Seehofer dafür, dass der Bund auch für 
2021 zusätzlich zu den Landesmitteln Bun-
desfi nanzhilfen für die Städtebauförderung 

zur Verfügung stellt. Städtebauförderung 
als lernendes Programm sei unverzichtbar 
für die Städte und Gemeinden, so die Minis-
terin. Zudem fl ießen weitere Bundesmittel 
in den im Rahmen der Städtebauförderung 
neu aufgelegten Investitionspakt Sportstät-
ten. Damit unterstützt auch der Bund die 
Anstrengungen der Kommunen bei der Um-
setzung ihrer wichtigen Vorhaben und setzt 
seine Förderung auf hohem Niveau fort. 
Bundesminister Horst Seehofer erklärte: „Wir 

wollen, dass sich Städte und Gemeinden in 
ganz Deutschland zukunftsorientiert und 
nachhaltig weiterentwickeln. Deshalb för-
dert der Bund den Städtebau in diesem Jahr 
mit 900 Millionen Euro. Damit investieren 
wir in unsere Heimat. Die Förderung erfolgt 
vorbehaltlich des Inkrafttretens der Verwal-
tungsvereinbarungen Städtebauförderung 
2021 und In-vestitionspakt zur Förderung 
von Sportstätten 2021 nach Gegenzeich-
nung aller 16 Bundesländer“, so Seehofer.

Auszug Merdingen - Programmliste der städtebaulichen Erneuerung im Jahr 2021 

Der Weg zu allem Grossen 
geht durch die Stille
 Friedrich Nietzsche
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ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS

Stadt/ 
Gemeinde

Stadt/ 
Landkreis

Förderbetrag 
(in Euro)

Erneuerungsgebiet / 
städtebauliches 
Einzelvorhaben

Bezeichnung der Förderung

Merdingen
Breisgau-

Hochschwarzwald, 
Landkreis

900.000 Ortskern

Neumaßnahme zur Stärkung des historischen 
Ortszentrums insbesondere durch Schaff ung von 
Wohnraum, Erneuerung der kommunalen Infra-

struktur und Verbesserung des kommunalen und 
privaten Gebäudebestandes





Ludwig Figlestahler Bestattungsdienst

† Überführung / Abholung † Erledigung aller Formalitäten
† Aufgeben der Todesanzeige † Organisation der Beerdigung
† individuelle Betreuung † Tag und Nacht erreichbar

Milchstr. 9, 79206 Breisach-Gündlingen, Tel.: 07668/ 902090, Mobil: 0170 / 2137708

Haushaltsauflösungen-Entrümpelungen-Umzüge
schnell - zuverlässig - günstig

Wir machen Ihnen ein unverbindliches, kostenloses Angebot
Diversa Haushaltsauflösungen & Umzüge

Ralf Hödle
Tel. + Fax: 07643/936835 oder 0160/8055668

www.diversa-ralf-hoedle.de

Rasthaus Lenzenberg  
79241 Ihringen • 07668 284 oder 0170 56 33 695 

m.Buehler@Lenzenberg.de 

Wir suchen für morgens (4 bis 5 Tage)
eine Reinigungskraft auf 450 €-Basis. 



I� �e��� H�n!i"h# da$ Bes%n��&'
Wandgestaltung • Bodenbeläge • Fassaden

Lothar Kenk Malerbetrieb GmbH

Schlossmattenstraße 9a • 79268 Bötzingen • Tel.: 07663 912 93 03
Handy: 0176 32 41 51 69 • E-Mail: info@kenk-malerbetrieb.de

GESCHLOSSEN

Wegen Renovierungs-
arbeiten geschlossen
von Montag, 15.02.21
bis  Montag,  22.02.21
Ab Dienstag, 23.02.21 sind wir wieder wie gewohnt für Sie da!

Ihre Metzgerei Mario BelledinIhre Metzgerei Mario Belledin
Hochstr. 45 • 79291 Merdingen • Tel. 07668/52 37

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 


